
Entwicklungs- und Einbeziehungssatzung „Rotensohl-Nordost“ in Heidenheim-Großkuchen - In-
krafttreten 

Der Gemeinderat der Stadt Heidenheim hat in öffentlicher Sitzung am 15.11.2016 die Entwick-
lungs- und Einbeziehungssatzung "Rotensohl-Nordost" in Heidenheim-Großkuchen mit Textteil in 
der Fassung vom 17.05.2016 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans ist aus dem abgebildeten Stadtplanausschnitt ersichtlich. 

Die Entwicklungs- und Einbeziehungssatzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. (§ 10 Abs. 
3 BauGB) 

Die Entwicklungs- und Einbeziehungssatzung einschließlich Begründung kann gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB beim Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt, Rathaus 
Heidenheim, Zimmer 632, zu den üblichen Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden. Über 
seinen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädi-
gungsansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb einer Frist 
von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind gemäß 
§ 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber Stadt Heidenheim geltend gemacht worden sind. Bei der Gel-
tendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 

Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg gilt die Entwicklungs- und Einbezie-
hungssatzung – sofern sie unter der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen zustande ge-
kommen ist – ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-

chung des Bebauungsplanes verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsauf-
sichts-behörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

gez. Bernhard Ilg, Oberbürgermeister 

Tag der Veröffentlichung: 02.12.2016 
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